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Staatsorgane und der Wirtschaftseinheiten. Volkseigentum 
ist nur existenzfähig bei zentraler staatlicher Leitung und 
bei wirksamer und effektiver Arbeit von Wirtschaftseinhei
ten. Unabhängig von der konkreten Art und Weise der Ge
staltung der zentralen staatlichen Leitung und der konkre
ten Ausgestaltung des Systems der Wirtschaftseinheiten ist 
ihre Existenz, ihr Zusammen- und Aufeinandereinwirken die 
Seele des Systems der sozialistischen Wirtschaftsführung. 
Deshalb wurden sie auch in den Rang eines Verfassungsge
bots (Art. 12 Abs. 2) erhoben: „Der sozialistische Staat ge
währleistet die Nutzung des Volkseigentums mit dem Ziel 
des höchsten Ergebnisses für die Gesellschaft ... Die Nutzung 
und Bewirtschaftung des Volkseigentums erfolgt grundsätz
lich durch die volkseigenen Betriebe und staatlichen Einrich
tungen. “

Dabei wird auch hier der Zusammenhang von politischem 
System und System der Wirtschaftsleitung, von gesellschaft
licher und ökonomischer Strategie deutlich. Ist das sozialisti
sche Eigentum an den Produktionsmitteln als staatliches 
Eigentum organisiert, so ist der Staat nicht nur politisches, 
er ist auch ökonomisches Zentrum. Die Tätigkeit staatlicher 
Organe im Rahmen dieser planmäßigen Leitung ist auch pro
duktive Tätigkeit. Dabei bleibt die Tätigkeit staatlicher Or
gane Bestandteil des einheitlichen Überbaus, des politischen 
Systems. Die Stellung des Staates als Eigentümer, als öko
nomisches Zentrum, bedeutet nur, daß ein Teil der Organe 
des einheitlichen sozialistischen Staates, ohne aufzuhören 
politische Machtorgane zu sein, zugleich ökonomische Funk
tionen ausübt. Das qualitative Niveau der Tätigkeit der wirt
schaftsleitenden Staatsorgane ist eine wesentliche Vorausset
zung für eine hohe Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft. 
Die Entfaltung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
ist unmöglich ohne eine entsprechende internationale, vor 
allem in das System des RGW eingebettete Strukturpolitik 
des sozialistischen Staates.

3. Leitung und Rechtsbeziehungen 
Auf der Ebene der Wirtschaftseinheiten haben sich in den 
letzten Jahren wesentliche Veränderungen vollzogen. Zur 
grundlegenden Wirtschaftseinheit der materiellen Produk
tion wurde das Kombinat. Gleichzeitig haben die Erfahrun
gen der DDR gezeigt, daß bei der erreichten Größenordnung 
und volkswirtschaftlichen Verantwortung der Kombinate öko
nomische Leistungskraft, Leitbarkeit, Einordnung in die Ter
ritorien und nicht zuletzt die Entfaltung der sozialistischen 
Demokratie nur zu gewährleisten sind, wenn die Kombinate 
in eigenverantwortlich planende und abrechnende Betriebe 
gegliedert sind und bleiben. *5

Auch auf der Ebene der Wirtschaftseinheiten sind politi
sches System und System der Wirtschaftsleitung eng verfloch
ten. Der politische Charakter der Beziehungen in der Wirt
schaftsleitung ergibt sich objektiv aus dem Wesen der sozia
listischen Gesellschaft. Der Betrieb ist nicht nur Subjekt des 
Systems der Wirtschaftsleitung, er ist auch Bestandteil des 
politischen Systems, wenn auch.kein Staatsorgan. Die Mitwir
kung der Werktätigen an der Leitung ist wesentlicher Be
standteil des Systems der sozialistischen Demokratie. Auch 
diese Ausgestaltung des Betriebes ist Verfassungsgebot: Die 
sozialistischen Betriebe werden als im Rahmen der zentralen 
staatlichen Planung eigenverantwortliche. Gemeinschaften 
charakterisiert (Art. 41); im Betrieb wirken die Werktätigen 
unmittelbar und mit Hilfe ihrer gewählten Organe an der 
Leitung mit (Art. 42).

Die Existenz und Entfaltung zweier entscheidender Grup
pen von Leitungssubjekten — der wirtschaftsleitenden Staats
organe uiid der Wirtschaftseinheiten — bei der Realisierung 
des sozialistischen Eigentums bestimmt nicht nur die Notwen
digkeit entsprechender Rechtsbeziehungen, sondern auch ih
ren grundlegenden Inhalt. Aus der Notwendigkeit auf Wirt
schaftseinheiten gerichteter staatlicher Leitung ergibt sich die 
Notwendigkeit staatlicher Planung in Einheit mit deren wirt
schaftsrechtlicher Regelung. Nicht nur die staatliche Planung, 
sondern auch die Gestaltung der Beziehungen durch das Wirt
schaftsrecht ist Verfassungsgebot (Art. 12). Die Unterschei
dung dieser beiden Tätigkeitsformen ist ebenso wie die Er
kenntnis ihres inneren Zusammenhangs erforderlich, um die 
Rolle des Rechts in bezug auf die Wirtschaftsleitung in ihren 
Möglichkeiten, aber auch in ihren Grenzen zu erkennen.

Leitung durch das Recht bedingt notwendig nicht nur die 
Existenz und das Wirken von Pflichten, sondern auch die Exi
stenz und das Wirken von Rechten des Normadressaten. Die 
Festlegung von Rechten der Betriebe ist Verfassungsgebot: 
Eingriffe in ihre Rechte können nur auf der Grundlage von 
Gesetzen erfolgen (Art. 41). Dabei sind Art und Inhalt dieser 
Rechte durch die Spezifik der geregelten Beziehungen be
stimmt. Aus der Dominanz der gesellschaftlichen Interessen 
und des staatlichen Planes ergibt sich, daß den Ausgangs-
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punkt hinsichtlich der Stellung der Wirtschaftseinheiten Auf
gaben — also Pflichten und nicht Rechte — bilden müssen. Die 
Verfassung spricht von Rechten der Betriebe, nicht aber von 
Grundrechten. Diese sind der Persönlichkeit Vorbehalten. Das 
muß letztlich daraus abgeleitet werden, daß zwar die Per
sönlichkeit, nicht aber der Betrieb als höchster sozialer Wert, 
als Selbstzweck, als Ziel des Sozialismus anzusehen ist.

Rechte der Betriebe, der Wirtschaftseinheiten überhaupt, 
aber sind unabdingbar. Ohne sie können die kollektiven In
teressen nicht verwirklicht, nicht wirksam mit den gesell
schaftlichen und individuellen Interessen verbunden werden. 
Für die eigenen Rechte der Wirtschaftseinheiten in bezug auf 
ihre Fonds wurde in Überwindung des Begriffs der operati
ven Verwaltung, der der hohen wirtschaftlichen Verantwor
tung der Wirtschaftseinheiten für diese Fonds nicht gerecht 
wird, der Begriff der Fondsinhaberschaft entwickelt und jetzt 
in das Vertragsgesetz (§ 37) auf genommen. Die Notwendig
keit subjektiver Rechte betrifft nicht nur die Beziehungen der 
Wirtschaftseinheiten untereinander, sie betrifft auch die Be
ziehungen zwischen Wirtschaftseinheiten und wirtschaftslei
tenden Staatsorganen. Die verfassungsmäßig gebotene Mit
wirkung der Werktätigen ist untrennbar mit einer selbstän
digen Stellung der Wirtschaftseinheiten, mit einem juristisch 
gesicherten Entscheidungsfeld verbunden. Gerade hier ist es 
von großem Interesse, die Entwicklung in den anderen sozia
listischen Ländern zu verfolgen.

*

Die Verfassung legt durch ihre grundlegenden Prinzipien die 
Grundlinien für das Zusammenwirken bei der Durchsetzung 
der ökonomischen Strategie fest. Mit dem Beschluß des Polit
büros vom Februar 1983 über Maßnahmen zur weiteren Ver
vollkommnung der Leitung, Planung und wirtschaftlichen 
Rechnungsführung16 und den entsprechenden Rechtsvorschrif
ten wurde „die Einheit von staatlicher Leitung der Volks
wirtschaft unter Führung der Partei, verbindlicher Aufgaben
stellung und Bilanzierung... durch den staatlichen Volks
wirtschaftsplan sowie Anwendung der wirtschaftlichen Rech
nungsführung“ U weiter ausgebaut. Es geht immer wieder 
darum, „das System der Leitung, Planung und wirtschaftli
chen Rechnungsführung in unserer Volkswirtschaft ständig 
auf das erforderliche Niveau“ zu bringen.16

Der Beitrag der Juristen dazu muß darin bestehen, auf 
der festen Grundlage der Verfassung, der mit ihr gegebenen 
stabilen Grundorientierungen alles dazu beizutragen, daß die 
Möglichkeiten des Rechts, seiner Stabilitätswirkungen voll 
genutzt werden, um die ökonomische Strategie, die mit ihr 
angestrebte Dynamik der Volkswirtschaft, im Rahmen und 
als Kembestandteil der Gesellschaftsstrategie durchzusetzen, 
unseren Staat zu stärken, das Glück seiner Bürger zu sichern, 
den Frieden zu erhalten.
(Vorstehendem liegt ein Diskussionsbeltrag des Verfassers auf der 
wissenschaftlichen Konferenz der Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR und des Instituts für Theorie des Staates und 
des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR zum Thema 
„Verfassung der DDR — Geschichte und Gegenwart“ zugrunde, die 
am 25. Oktober 1984 stattfand.) 15 16 17 18

15 Vgl. E. Honecker, Bericht des Zentralkomitees der SED an den 
X. Parteitag der SED, Berlin 1981, S. 79.

16 Vgl. H. Dohlus, Aus dem Bericht des Politbüros an die 6. Tagung 
des Zentralkomitees der SED, Berlin 1983, S. 39; G. Mittag, a. a. O., 
S. 49 ff.

17 G. Mittag, „ökonomische Strategie der Partei dient der weiteren 
Verwirklichung des Kurses der Hauptaufgabe“, Einheit 1984, 
Heft 9/10, S. 809 f.

18 G. Mittag, in: ökonomische Strategie der Partei — klares Konzept 
für weiteres Wachstum, a. a. O., S. 59.


